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Anhang 36 

Herstellung von Kohlenwasserstoffen 

A Anwendungsbereich 

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus folgenden Bereichen der 
Herstellung von Kohlenwasserstoffen stammt: 
1  Erzeugung bestimmter Kohlenwasserstoffe, im Wesentlichen Olefinkohlenwasserstoffe mit 2 bis 4 Koh-

lenstoffatomen sowie Benzol, Toluol und Xylole aus Mineralölprodukten durch Kracken unter Zuhilfen-
ahme von Dampf (Steamcracking), 

2. Erzeugung reiner Kohlenwasserstoffe oder bestimmter Mischungen von Kohlenwasserstoffen aus Mine-
ralölprodukten mittels physikalischer Trennmethoden, 

3. Umwandlung von Kohlenwasserstoffen in andere Kohlenwasserstoffe durch die chemischen Verfahren 
der Hydrierung, Dehydrierung, Alkylierung, Dealkylierung, Hydrodealkylierung, Isomerisierung oder Dis-
proportionierung. 

Hierzu zählt auch das im Prozessbereich der Herstellungsanlagen mit Kohlenwasserstoffen in Kontakt kom-
mende Niederschlagswasser. 
 
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus der Erzeugung reiner Paraffine aus Paraffingatschen, aus der 
Erdölverarbeitung, aus indirekten Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung. 
 
 
B Allgemeine Anforderungen 

Es werden keine über § 3 hinausgehenden Anforderungen gestellt. 
 
 
C Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle 

(1) An das Einleiten des Abwassers werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderun-
gen gestellt: 

 Qualifizierte Stichprobe oder 
2-Stunden-Mischprobe 

mg/l 
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 120 
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) 25 
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, 
Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges) 

 
25 

Phosphor, gesamt 1,5 
Kohlenwasserstoffe, gesamt 2 

 
(2) Für den CSB kann eine Konzentration bis zu 190 mg/l in der qualifizierten Stichprobe oder 2-Stunden-
Mischprobe zugelassen werden, wenn in einer zentralen Abwasserbehandlungsanlage die CSB-Fracht um 
mindestens 80 % vermindert wird. Die Verminderung der CSB-Fracht bezieht sich auf das Verhältnis der 
CSB-Fracht im Ablauf des Schwerkraftölabscheiders zu derjenigen des Ablaufs der biologischen Abwasser-
behandlungsanlage in einem repräsentativen Zeitraum, der 24 Stunden nicht überschreiten soll. 
 
(3) Für Stickstoff, gesamt, ist eine höhere Konzentration zulässig, wenn in einer zentralen Abwasserbehand-
lungsanlage die Stickstofffracht um mindestens 75 Prozent vermindert wird. Die Verminderung der Stick-
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stofffracht bezieht sich auf das Verhältnis der Stickstofffracht im Ablauf des Schwerkraftölabscheiders zu 
derjenigen des Ablaufs der biologischen Abwasserbehandlungsanlage in einem repräsentativen Zeitraum, 
der 24 Stunden nicht überschreiten soll. Für die Frachten ist der gesamte gebundene Stickstoff (TNb) zu-
grunde zu legen. 
 
 
D Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung 

An das Abwasser werden vor Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt: 

 Qualifizierte Stichprobe oder 
2-Stunden-Mischprobe 

mg/l 

Stichprobe 
mg/l 

Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) − 0,1 
Phenolindex nach Destillation und Farbstoffextraktion 0,15 − 
Benzol und Derivate 0,05 − 
Sulfid, leicht freisetzbar 0,6 − 

Umfasst die Kohlenwasserstoffherstellung auch die Herstellung von Ethylbenzol und Cumol, gilt für den AOX 
ein Wert von 0,15 mg/l. 
 
 
E Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls 

Im Abwasser aus der Ethylbenzol- und Cumolherstellung ist für adsorbierbare organisch gebundene Haloge-
ne (AOX) ein Wert von 1 mg/l in der Stichprobe einzuhalten. 
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